
Gemeinde Reichartshausen 
Rhein-Neckar-Kreis 

 
 

Entgeltverzeichnisses 
über die 

Kosten der Bestattung in der Naturbegräbnisstätte  
„Ruhehain unter den Eichen“ 

im Gemeindewald Reichartshausen 
 

Auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses der Gemeinde Reichartshausen 
vom 25.10.2013 sind für die Nutzung der Naturbegräbnisstätte „Ruhehain unter den 
Eichen“ und für die Inanspruchnahme der damit zusammenhängenden 
Dienstleistungen der Gemeinde Reichartshausen folgende (privatrechtlichen) 
Entgelte zu entrichten: 
 

§ 1 
 

Entgelte 
 

1.  für die Belegrechtserteilung durch die Gemeinde  130,- € 
 

2.  für die vorübergehende Aufbewahrung einer Urne  
durch die Gemeinde einschließlich ihrer Überführung  
zum Naturfriedhof         50,- € 

 
3. für die Urnenbeisetzung durch die Gemeinde   200,- € 

 
 

4. für einen Urnenbestattungsplatz 
 
4.1 Beisetzung im Bereich eines Baumstumpfes  450.- € 
 
4.2 Beisetzung im Bereich eines Findlings   650,- €  
 
4.3 Beisetzung im Bereich eines  

- Jungbaumes      600,- €  
-  Monumentalen Baumes    800,- € 
 

 
5. für einen Urnenbestattungsplatz  

(Ruhehain für Familien) 
 
5.1. Bis sechs Urnen 

5.1.1 Baumstumpf       2.300,- € 
5.1.2 Findling       3.300,- € 
5.1.3 Jungbaum       3.000,- € 
5.1.4 Monumentaler Baum      4.000,- € 

 



 
5.2 Bis zwölf Urnen 

5.2.1 Baumstumpf       4.500,-€ 
5.2.2 Findling       6.500,- € 
5.2.3 Jungbaum       6.000,- € 
5.2.4 Monumentaler Baum      7.900,-€ 
 

5.3 Bis 15 Urnen 
5.3.1 Baumstumpf       5.600,-€ 
5.3.2 Findlinge       8.000,- € 
5.3.3 Jungbaum       7.400,- € 
5.3.4 Monumentaler Baum              10.000,-€ 

 
6. Herstellung und Anbringung eines persönlichen  
    Namensschildes am Naturmerkmal      150,- € 
 
7. Stornierung einer Reservierung       200,- € 
 
8. Für Bestattungen an Samstagen wird für Ziffer 3 ( Urnenbeisetzung durch 
    Gemeinde) ein Zuschlag von 50 % erhoben. 
 

 
 
 

§ 4 
 

Bekanntmachung, Inkrafttreten 
 

Dieses Entgeltverzeichnis wird im amtlichen Mitteilungsblatte der Gemeinde 
Reichartshausen (Nachrichtenblatt des Gemeindeverwaltungsverbandes Waibstadt) 
am 08.11.2013 bekannt gemacht. Es tritt am Tage danach in Kraft und ersetzt das 
bisherige Entgeltverzeichnis vom 24.09.2008 i.d.F. vom 10.02.2010 
 
Reichartshausen, den 08.11.2013 
 
 
gez. Eckert 
Bürgermeister 
 
 


